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Ediktalvorladungen.
i) Johann NicolauS Hold aus Obermeiser, hiesigen A'mtS gebürtig, welcher im Jahr 1764 auf

feine erlernte Schneiber-Professron in dis Fremde gegangen, ist feit dieser Zeit abwesend, und
hat bisher nicht das geringste von sich hören lassen, mithin dessen Tod zu vermuthen ist. Da
nun dessen einzige Schwester Gertrud E'isabcth, deS Jost Henrich Clans nachgelassene Witwe,
geb. Holdin zu Obermeiser, um Verabfolgung des luv curr, stehenden Vermögens, poe'ches in

 A8Rthlr. lA!b. ein Hlr. bestehet, dahier bey Amt nachgesucht hat; So wird ermelöler Joh.
NicolauS Hold, oder dessen etwaige Leibes - Erben, hiermit edictaltter citirt, sich binnen 'jäh
riger Frist bey hiesigen, Amt zu sistiren, widrigenfa's das Vermögen tenahmter Clausische»
Witwe, iu Gemäßheit gnädigster Verordnung, ohne Caution verabfolgt werden solle. Zieren-
berg den 2-ttn Juri. 1792. Lürstl. Hess. Justizamt wolfhagen. I. p. Heppe,

r) Nachdem Anthon Wenner auS Bosseroda, hiesigen Amts, wider die gnädigste Verordnung
vom yten Febr. 1787 außer Lande- gegangeu, und biS dahin nicht zurückgekommen ist, dessen
Geschwister aber um Verabfolgung seine- Vermögen- nachgesucht haben: So wird er Antho»
Wehnrr auS Bosseroda auch hierdurch edictaltter citirt, um binnen £ Jahr sich so gewiß h!er
wieder eiuzufinden, und wegen seine- ordnungswidrigen AußenbleibenS Red und Antwort zu
geben, und fein zurückgelassenes Vermögen in Empfang zu nehmen, als widrtgenfals auf wei
ter drsfalS zu erstatteten Bericht wegen Abgabe dessen Vermögen weiter disponirt werden soll.
Nentershausen de» L6teuMayi7yr. 8ürsti. Hess. Amt das. &lt;S. D. Braun.
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